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Uber dieses Dokument:

Mit diesen Zusammenfassungen externer Studien und Berichte tragt Pro Senectute Schweiz dazu bei,
dass komplexe Forschungsergebnisse und umfangreiche Berichte schnell zuganglich sind. Dadurch
kénnen Fachpersonen und die interessierte Offentlichkeit relevante Erkenntnisse in ihre Arbeit oder
Diskussionen einbeziehen. So wird eine Briicke zwischen Forschung und Praxis geschaffen und eine
fundierte Meinungsbildung sowie die Entwicklung von Angeboten, die den Bedirfnissen alterer Men-
schen gerecht werden, unterstiitzt.

Quelle: Bundesamt fiir Sozialversicherungen (2025). Armutsmonitoring der Schweiz, Schwerpunktheft
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Materielle Existenzsicherung im Rahmen des nationalen Armutsmonitorings

Der Bericht «Materielle Existenzsicherung in der Schweiz» ist eines der Schwerpunkthefte des Armutsmo-
nitorings 2025 des Bundesamts fiir Sozialversicherungen (BSV). Ziel ist es, die Armutssituation in der
Schweiz aus der Perspektive der materiellen Existenzsicherung darzustellen und zu analysieren, welche
Instrumente und Akteure dazu beitragen, Armut zu verhindern oder zu mindern.

Es zeigt sich das Bild eines leistungsfahigen, zugleich aber komplexen Systems der materiellen Existenz-
sicherung. Die Schweiz reduziert Armut durch Sozialversicherungen und bedarfsabhdngige Leistungen in
erheblichem Ausmass: Ohne Sozialleistungen ware rund ein Drittel der Bevélkerung einkommensarm,
wahrend nach Beriicksichtigung aller Transfers eine Armutsquote von gut 8 Prozent verbleibt. Abbildung
1 visualisiert den Effekt dieser Sozialleistungen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Vor- und Nachtransferarmut
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Quelle: Armutsmonitoring der Schweiz, Schwerpunktheft «Materielle Existenzsicherung in der Schweiz», Bundesamt fiir Sozialversi-
cherungen, 2025, S. 46

Gleichzeitig ist die materielle Existenzsicherung nicht liickenlos. Besonders betroffen sind Haushalte mit
tiefen Erwerbseinkommen und prekaren Arbeitsverhaltnissen, Personen mit gesundheitlichen Einschrén-
kungen und schwacher Arbeitsmarktintegration sowie dltere Menschen mit ungeniigender Absicherung
in der zweiten Sdule, ohne Partnerin oder Partner oder mit hohen Pflege- und Gesundheitskosten. Hinzu
kommen Personen und Haushalte, die trotz bestehendem Anspruch keine Leistungen beantragen.
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1. Instrumente der materiellen Existenzsicherung

Es werden drei staatliche Instrumente unterschieden, die zur materiellen Existenzsicherung beitragen.
Erstens gehoren dazu die finanziellen Sozialleistungen. Diese umfassen einerseits die Sozialversicherun-
gen wie Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invalidenversicherung (IV), Berufliche Vorsorge
(BVG), Arbeitslosenversicherung (ALV), Erwerbsersatzordnung (EO), Familienzulagen, die obligatorische
Krankenpflegeversicherung, die Unfallversicherung sowie die Militdrversicherung. Andererseits zdhlen
dazu auch bedarfsabhangige Sozialleistungen, beispielsweise die Erganzungsleistungen zur AHV und 1V,
die Sozialhilfe, Pramienverbilligungen, Alimentenbevorschussungen, Ausbildungsbeitrdge sowie kanto-
nale Familien- und Wohnbeihilfen.

Zweitens tragen soziale Sachtransfers zur Existenzsicherung bei. Dies kann etwa in Form des 6ffentlichen
Bildungswesens, des sozialen Wohnungsbaus oder einkommensabhéangiger Tarife fur die familienergan-
zende Kinderbetreuung geschehen.

Drittens beeinflusst das Steuersystem die materielle Lage von Haushalten, indem es einkommensschwa-
che Haushalte steuerlich entlastet oder belastet. Aus pragmatischen Griinden konzentriert sich das Ar-
mutsmonitoring jedoch primar auf die finanziellen Sozialleistungen. Soziale Sachtransfers und steuerli-
che Effekte sind aufgrund der starken kantonalen und kommunalen Unterschiede kaum systematisch er-
fassbar.

Begriffserklarungen

Alimentenbevorschussung: Unterhaltsbeitrage fur Kinder werden bevorschusst, wenn der unterhalts-
pflichtige Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt

Ausbildungsbeitrage (Stipendien): Unterstiitzung, welche beantragt werden kann, wenn die Ausbildungs-
kosten nicht vollstandig selbst finanziert werden kénnen

Familien- und Wohnbeihilfen: Finanzielle Beitrage, welche von Kantonen bereitgestellt werden, um Per-
sonen mit geringem Einkommen oder Vermdégen bei Ausgaben fir ihre Kinder oder das Wohnen zu unter-
stltzen

Sachtransfers: Staatliche oder organisatorische Leistungen in Form von Giitern, Dienstleistungen oder
Gutscheinen statt Bargeld

Sozialversicherungen
Die neun grossen Sozialversicherungen sind auf Bundesebene geregelt und gewahren solidarischen
Schutz gegen zentrale Lebensrisiken wie Krankheit, Unfall, Erwerbslosigkeit, Invaliditat, Alter und Tod.

Die Leistungen folgen drei Logiken:
- Kompensation von Erwerbsausfallen (Taggelder, Renten)
- Reduktion finanzieller Belastungen (z. B. Familienzulagen)
- Kostenvergiitung (z. B. medizinische Behandlungen, Pflegeleistungen)

Nur bei der AHV und der IV ist die Armutsbekdampfung ausdriicklich verfassungsmassiges Ziel, in dem sie

den Existenzbedarf angemessen decken sollen. In der Praxis tragen aber auch andere Versicherungs-
zweige substanziell zur Vermeidung von Armut bei. Problematisch bleibt, dass das Leistungsniveau oft
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direkt an das friihere Erwerbseinkommen gekoppelt ist und damit Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt
(z. B. Teilzeit, Niedriglohne, Erwerbsunterbriiche) in die soziale Sicherheit hineinwirken.

Bedarfsabhdngige Sozialleistungen

Bedarfsabhangige Sozialleistungen (Bedarfsleistungen) werden ausschliesslich an Haushalte in beschei-
denen wirtschaftlichen Verhaltnissen ausgerichtet. Sie kommen erst dann zum Tragen, wenn alle vorgela-
gerten Sozialversicherungsanspriche ausgeschopft sind.

Unterschieden werden teilentlastende Leistungen (z. B. Pramienverbilligung, bestimmte Familien- und
Wohnbeihilfen, Ausbildungsbeitrdge) und existenzsichernde Leistungen (Sozialhilfe, Ergdnzungsleistun-
gen zur AHV/1V, Uberbriickungsleistungen fiir dltere Arbeitslose, teilweise Ausbildungsbeitrige und kan-
tonale Familien-EL).

Den grossten Anteil an Bedarfsleistungen machen in allen Kantonen die Erganzungsleistungen zur
AHV/1V, die Verbilligung der Krankenkassenpramien und die Sozialhilfe aus. Zu dritt machen sie im
schweizweiten Durchschnitt rund 94 % der Ausgaben fiir bedarfsabhangige Sozialleistungen aus. Gleich-
zeitig verfligen die Kantone liber betrachtliche Gestaltungsspielrdume (Anspruchskriterien, Leistungsni-
veau, zusatzliche kantonale Leistungen), was zu einer grossen Vielfalt von Bedarfsleistungssystemen
fuhrt.

Nicht-materielle Leistungen und Rolle der Nonprofit-Organisationen

Die materielle Existenzsicherung ist eng mit nicht-materiellen Leistungen verknipft. Insbesondere die
Sozialhilfe hat einen umfassenden Auftrag: Sie umfasst neben der Sicherung einer menschenwirdigen
Existenz auch personliche Hilfe sowie Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration und zur Fér-
derung der gesellschaftlichen Teilhabe. Auch die Invalidenversicherung und die Arbeitslosenversicherung
bieten vielfaltige Eingliederungs- und Unterstiitzungsangebote an, die primédr auf eine (Wieder-)Integra-
tion in den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Ergdnzend zu den staatlichen Leistungen engagieren sich
Nonprofit-Organisationen, einschliesslich kirchlicher Werke. Sie leisten einerseits punktuelle finanzielle
und materielle Unterstiitzung, die sich auf geschatzte rund 150 Millionen Franken pro Jahr an personen-
bezogenen Zahlungen belduft und durch erhebliche Sachleistungen wie Lebensmittel, Mahlzeiten, Klei-
dung oder Kostenbeteiligungen ergdnzt wird. Andererseits erbringen sie eine umfangreiche Beratungs-
und Unterstlitzungsarbeit, die haufig mit sozialrdaumlichen Angeboten wie Notschlafstellen, Gassenku-
chen oder Treffpunkten verbunden ist.
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2. Vor- und Nachtransferarmut - Beitrag der Sozialleistungen zur Armutsbekdmpfung

Der Beitrag der Sozialleistungen zur Armutsreduktion lasst sich anhand eines Vergleichs der Einkom-
mensarmut vor und nach Transfers beurteilen. Fur das Jahr 2023 zeigt sich, dass ohne Sozialleistungen
rund 16,1 Prozent der rund 6,5 Millionen Menschen in einem Haushalt ohne Altersrente einkommens-
arm waren. Nach dem Bezug von Sozialversicherungsleistungen sinkt die Armutsquote auf 9,8 Prozent
und nach dem Bezug von Bedarfsleistungen auf 6,3 Prozent. Abbildung 2 zeigt die Situation in den Haus-
halten ohne Altersrenten:

Abbildung 2: Vor- und Nachtransferarmut von Personen in Haushalten ohne Altersrenten, 2023

95%-Konfidenzintervall

15% ——

0% ——

5% ——

16,1% 9.8% 63%
T T
Einkommensammul vor allen Einkommensarmut nach Bezug Einkommensarmut nach Bezug
Sozialtransfers von aller Sozialtransters
(Vortransherarmut) Soziakersiche rungsleistungen (Machtransherarmut)

Bemerkung: Einkommensarmut ohne Beriicksichtigung allfélliger Vermégensbestande; Armutsgrenze gemass SKOS-Richtlinien
(soziales Existenzminimum. Quelle: Armutsmonitoring der Schweiz, Schwerpunktheft «Materielle Existenzsicherung in der
Schweiz», Bundesamt flir Sozialversicherungen, 2025, S. 47)

Insgesamt zeigt sich, dass Sozialversicherungen bereits vor dem Rentenalter einen erheblichen Beitrag
zur Armutsreduktion leisten und den gréssten Teil der Verringerung der Vortransferarmut erklaren. Be-
darfsabhangige Leistungen sind entscheidend, um besonders tiefe Einkommen auf das soziale Existenz-
minimum anzuheben, reichen jedoch nicht aus, um Armut vollstdndig zu beseitigen. Steuern und
Sachtransfers sind in diesen Armutsquoten nicht vollstandig berlicksichtigt, punktuelle Studien zeigen
jedoch, dass sich das verfligbare Einkommen von Tieflohnhaushalten je nach Kantonshauptort um meh-
rere hundert Franken pro Monat unterscheiden kann.

Sozialhilfe

Im Jahr 2023 wurden in der Schweiz insgesamt 366 400 Menschen durch die Sozialhilfe unterstiitzt,
Rund zwei Drittel der unterstiitzten Personen werden in der Statistik der wirtschaftlichen Sozialhilfe er-
fasst, wahrend etwa ein Drittel dem Asyl- und Flichtlingsbereich zugeordnet ist, einschliesslich Personen
mit Schutzstatus S. Das entspricht einer gesamtschweizerischen Sozialhilfequote von 2,8 Prozent der
standigen Wohnbevélkerung. Fur Sozialhilfebeziehende deckt die Sozialhilfe durchschnittlich rund

80 Prozent des sozialen Existenzminimums ab. Im Vergleich zu einkommensarmen Personen ohne
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Sozialhilfebezug sind sie deutlich seltener erwerbstatig und verfligen wesentlich haufiger iber keinen
nachobligatorischen Bildungsabschluss. Zudem sind gesundheitliche Probleme, sowohl physischer als
auch psychischer Art, in dieser Gruppe weit verbreitet und liegen deutlich Giber dem Niveau anderer ein-
kommensschwacher Bevdlkerungsgruppen.

Soziales Existenzminimum

Das soziale Existenzminimum besteht aus mehreren bedarfsbezogenen Komponenten: Wohnkosten, Ge-

sundheitskosten, Grundbedarf und situationsbedingten Leistungen. (Definition der Schweizerischen
Konferenz fur Sozialhilfe SKOS)

Die Bezugsdauer der Sozialhilfe weist eine ausgepragte Dynamik auf. So verldsst fast ein Fiinftel der Neu-
eintritte die Sozialhilfe innerhalb von drei Monaten und ber zwei Fiinftel tun dies innerhalb eines Jahres.
Gleichzeitig beziehen rund ein Drittel der Betroffenen mindestens drei Jahre lang Unterstiitzung, fast ein
Flinftel sogar mindestens sechs Jahre. Wiedereintritte kommen vor, sind jedoch nicht tberwiegend: Rund
ein Viertel der Personen kehrt innerhalb von drei Jahren nach einem Austritt wieder in die Sozialhilfe zu-
riick. Im Bestand zeigt sich zudem ein zunehmender Anteil sehr langer Bezugsdauern. Der Anteil der Per-
sonen mit einer Bezugsdauer von mindestens sechs Jahren ist von 16 Prozent im Jahr 2013 auf 25 Pro-
zentim Jahr 2023 gestiegen.

Hinsichtlich der Entwicklung der Sozialhilfequote ist seit Mitte der 2000er-Jahre ein Plateau von rund

3 Prozent erkennbar, wobei sich seit 2018 ein leicht sinkender Trend abzeichnet. Die Sozialhilfequote re-
agiert dabei verzégert und vergleichsweise moderat auf konjunkturelle Schwankungen. Sowohl die Rezes-
sion von 2008 als auch die Corona-Pandemie von 2020 bis 2022 fiihrten dank anderer sozialstaatlicher
Instrumente, insbesondere der Kurzarbeitsentschadigung, nicht zu einem massiven Anstieg der Quote.
Deutliche raumliche Unterschiede zeigen sich zwischen Gemeinden und Kantonen: In Stddten mit mehr
als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt die Sozialhilfequote bei rund 5 Prozent, wahrend sie
in Kleingemeinden unter 1,1 Prozent betrdgt. Auf kantonaler Ebene reicht die Spannweite von 0,8 Pro-
zent bis 6,3 Prozent.

Ergdnzungsleistungen zur AHV/IV

Ende 2023 bezogen in der Schweiz insgesamt rund 350 000 Personen Ergdnzungsleistungen. Davon er-
hielten rund 122 900 Personen Erganzungsleistungen zur IV und etwa 227 100 Personen Erganzungs-
leistungen zur AHV. Bei den Ergdnzungsleistungen zur IV zeigt sich, dass aktuell etwa jede zweite Person
mit einer IV-Rente zusdtzlich auf EL angewiesen ist. Die entsprechende EL-Quote hat sich seit den
2000er-Jahren von rund 25 Prozent auf etwa 50 Prozent verdoppelt. Diese Entwicklung ist weniger auf
einen starken Riickgang der eigentlichen IV-Renten zuriickzufiihren, sondern vielmehr darauf, dass Neu-
rentnerinnen und Neurentner zunehmend schlechtere Erwerbsbiografien und tiefere Pensionskassengut-
haben aufweisen. Parallel dazu hat sich auch der Zivilstand der IV-Rentnerinnen und -Rentner verandert:
Der Anteil lediger Personen ist deutlich gestiegen, wahrend der Anteil verheirateter Personen abgenom-
men hat, wobei ledige und geschiedene Personen klar hohere EL-Quoten aufweisen.

Bei den Ergdnzungsleistungen zur AHV ist die EL-Quote Uber einen Zeitraum von rund 25 Jahren insge-

samt bemerkenswert stabil geblieben und liegt zwischen etwa 11 und 13 Prozent der Altersrentnerinnen
und -rentner. Gleichzeitig zeigen sich jedoch strukturelle Verschiebungen: Der Anteil der EL-Beziehenden
in Heimen ist unter anderem infolge der Férderung von Pflege und Betreuung zu Hause zurlickgegangen.
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Demgegeniiber nimmt der Anteil der Personen zu, die bereits im friihen Rentenalter zwischen 65 und

69 Jahren auf Ergdnzungsleistungen angewiesen sind, ihre EL-Quote ist seit 2008 von 7,5 Prozent auf
10,3 Prozent gestiegen. Rund die Halfte der Personen, die im AHV-System neu Ergdnzungsleistungen be-
ziehen, stammt zudem aus dem IV-System und wechselt beim Erreichen des Rentenalters von EL zur In-
validenversicherung zu EL zur AHV.

Steuern und soziale Sachtransfers

Das Steuersystem und die sozialen Sachtransfers erganzen die Geldleistungen. Modellrechnungen zeigen
punktuell, dass es beim steuerbefreiten Einkommen sehr grosse Unterschiede zwischen den Kantonen
und Gemeinden gibt. Fir typische Niedriglohnhaushalte kénnen sich die verfiigbaren Einkommen nach
Abzug von Steuern und Pramien sowie unter Einbezug ausgewdhlter Transfers zwischen den Kantons-
hauptorten deutlich unterscheiden. In vier untersuchten Kantonen - Aargau, St. Gallen, Wallis und Zii-
rich - ist rund jede flinfzehnte einkommensarme Person aufgrund der Steuerpflicht unter die Armuts-
grenze gefallen.
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3. Ergebnisse zur dlteren Bevolkerung

Einkommensstrukturim Rentenalter

Fir Haushalte, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen, bilden die Renten der ersten und zwei-
ten Sdule die zentrale Einkommensbasis. Die Auswertungen zeigen, dass in den untersten Einkom-
mensdezilen Uber 90 Prozent des Haushaltseinkommens aus AHV- und IV-Renten stammen, wahrend die
zweite Sdule in diesen Einkommensgruppen nur eine sehr geringe Rolle spielt. In den mittleren Einkom-
mensdezilen gewinnt die zweite Sdule zunehmend an Bedeutung und tragt bis etwa zur oberen Einkom-
mensmitte mit nahezu der Halfte zum Haushaltseinkommen bei. Im obersten Einkommensdezil hinge-
gen dominieren Vermdégens- und Erwerbseinkommen, wahrend Renten - insbesondere solche der zwei-
ten Saule - nur noch ein vergleichsweise geringes Gewicht haben.

Zentral fur das Armutsrisiko ist dabei der Anteil der AHV- und IV-Renten am Gesamteinkommen. Solange
weniger als rund 40 Prozent des Haushaltseinkommens aus Renten der ersten Sdule stammen, bleibt die
Armutsquote relativ tief. Steigt dieser Anteil jedoch auf Gber 60 bis 70 Prozent, nimmt die Einkommens-
armut deutlich zu und erreicht bei Haushalten, deren Einkommen zu mehr als 90 Prozent aus AHV- und
IV-Renten besteht, Werte von tber 80 Prozent, wobei diese Betrachtung vor Bedarfsleistungen und ohne
Berlicksichtigung eines allfalligen Vermogensverzehrs erfolgt. Abbildung 3 visualisiert diese Veranderung
des Armutsrisikos:

Abbildung 3: Anteil von Renten der ersten Saule (AHV/IV) am Haushaltseinkommen und Quote der
Einkommensarmut (vor Bedarfsleistungen), 2023
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Bemerkung: Personen in Haushalten, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen. Einkommensarmut ohne Berticksichti-
gung allfalliger Vermogensbestande; Armutsgrenze geméss SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum). Quelle: Armutsmonito-
ring der Schweiz, Schwerpunktheft «Materielle Existenzsicherung in der Schweiz», Bundesamt fiir Sozialversicherungen, 2025, S. 52)
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Armutsquoten im Alter und Rolle der Ergénzungsleistungen

Vor der Beriicksichtigung von Bedarfsleistungen liegt die Einkommensarmut unter Haushalten im Ren-
tenalter bei rund 22 Prozent, wobei Vermégen in dieser Betrachtung nicht einbezogen wird. Durch Ergan-
zungsleistungen zur AHV sowie weitere bedarfsabhangige Leistungen reduziert sich diese Quote auf rund
16 Prozent. Abbildung 4 zeigt die Situation in den Haushalten mit Altersrenten, vor und nach Bezug von
Sozialtransfers:

Abbildung 4: Vor- und Nachtransferarmut von Personen in Haushalten mit Altersrenten, 2023
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Bemerkung: Personen in Haushalten, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen. Einkommensarmut ohne Beriicksichti-
gung allfalliger Vermégensbestande; Armutsgrenze gemass SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum). Quelle: Armutsmonito-
ring der Schweiz, Schwerpunktheft «Materielle Existenzsicherung in der Schweiz», Bundesamt fiir Sozialversicherungen, 2025, S. 53)

Fir die Interpretation dieser Ergebnisse ist jedoch zu beriicksichtigen, dass viele dltere Haushalte tiber
Vermogen verfligen, mit dem Einkommensliicken zumindest teilweise kompensiert werden kénnen. Eine
Analyse fir das Jahr 2022 zeigt, dass sich die Armutsquote im Rentenalter unter Einbezug eines fiktiven
Vermdgensverzehrs ungefdhr halbiert. Trotz dieses dampfenden Effekts bleibt ein erheblicher Anteil dlte-
rer Menschen materiell knapp gestellt, insbesondere Personen mit kleinen oder fehlenden Pensionskas-
senrenten, mit gebrochenen Erwerbsbiografien oder ohne Partnerin beziehungsweise Partner.

Im Alter sind Frauen deutlich haufiger auf Ergdnzungsleistungen angewiesen als Manner. Hauptgriinde
dafiir sind hohere finanzielle Risiken bei Scheidung oder Verwitwung sowie tiefere Leistungen aus der be-
ruflichen Vorsorge aufgrund geleisteter Betreuungs- oder Pflegearbeit. Bestehende Ausgleichsinstru-
mente gleichen diese Nachteile nur teilweise aus.

Ebenfalls hdufiger beziehen altere Migrantinnen und Migranten Ergénzungsleistungen. Besonders ausge-
pragt ist dies im friihen Rentenalter (65-69 Jahre), wo die EL-Quote bei Auslanderinnen und Auslandern
deutlich hoher liegt und in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Hauptgriinde sind tiefe oder unter-
brochene Erwerbsbiografien, hdufige Tatigkeiten im Niedriglohnbereich sowie Zuwanderung im Erwach-
senenalter, was zu einer unvollstdndigen Altersvorsorge in der AHV und der beruflichen Vorsorge fiihrt.
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Pflege, Heime und Wohnen im Alter

Die Ergdnzungsleistungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung von Heimaufenthalten im
Alter. Rund die Hélfte der Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen ist auf Ergan-
zungsleistungen angewiesen. Gleichzeitig ist der Anteil der EL-Beziehenden, die in einem Heim leben,
seit dem Jahr 2000 von 27 Prozent auf 19 Prozent zuriickgegangen. Diese Entwicklung steht im Zusam-
menhang mit der gesundheitspolitischen Strategie, Pflege und Betreuung méglichst lange im hauslichen
Umfeld zu erbringen. Fir dltere Menschen, die zu Hause leben, gewinnen damit andere Aspekte der Exis-
tenzsicherung an Bedeutung. Dazu zdhlen insbesondere die Sicherstellung der Finanzierung von Gesund-
heitskosten wie Franchise und Selbstbehalt, Zahnbehandlungen, Hilfsmitteln oder Spitex-Leistungen
Uber Ergdnzungsleistungen oder andere bedarfsabhangige Leistungen. Ebenso zentral ist der Zugang zu
bezahlbarem Wohnraum, wobei Wohnbeihilfen bislang nurin wenigen Kantonen, etwa in Genf und Ba-
sel-Stadt, bestehen. Schliesslich spielt auch die finanzielle Abfederung hoher Krankenkassenpramien
durch Pramienverbilligungen eine wichtige Rolle.

Nichtbezug von Leistungen im Alter

Studien zum Nichtbezug bedarfsabhangiger Leistungen zeigen, dass insbesondere bei dlteren Menschen
ein erheblicher Teil der Anspruchsberechtigten diese Leistungen nicht bezieht. Auch der zweite Teilbe-
richt des Altersmonitors von Pro Senectute kommt zur Erkenntnis, dass rund 15,7 % der zu Hause leben-
den Personen ab 65 Jahren rechnerisch Anspruch auf Ergdnzungsleistungen hatten, diese aber nicht be-
ziehen.

Obwohl Erganzungsleistungen als weniger stigmatisierend gelten als Sozialhilfe, z6gern viele Anspruchs-
berechtigte, sie zu beantragen. Griinde dafiurr sind Scham, Angst vor Stigmatisierung, Informations- und
Verstandnisschwierigkeiten sowie die Komplexitat des Systems. Zusatzlich haben viele Personen auch die
Beflirchtung, die Autonomie oder gesellschaftliche Anerkennung zu verlieren. Fiir dltere Menschen kon-
nen zusitzlich gesundheitliche Einschrankungen, kognitive Uberforderung oder das Fehlen unterstiitzen-
der Bezugspersonen eine Rolle spielen. All diese Hiirden wirken bei dlteren Migrantinnen und Migranten
besonders stark und erhéhen das Risiko, dass bestehende Anspriiche nicht ausgeschépft werden. So sind
dltere Migrantinnen und Migranten Uberdurchschnittlich haufig von einem Nichtbezug betroffen.
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4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

In der Armutsbekampfung gibt es keine einfachen Patentl6sungen, der Bericht «Materielle Existenzsiche-
rung in der Schweiz» zeigt jedoch klare Ansatzpunkte fiir die Weiterentwicklung auf. Eine zentrale Rolle
spielt dabei die Starkung der Pravention. Dazu gehéren eine bessere Absicherung von Erwerbsrisiken wie
Krankheit oder Arbeitslosigkeit sowie die Férderung stabiler Erwerbsverldufe. Armutsrisiken sollen mog-
lichst bereits vor dem Rentenalter vermieden werden, insbesondere bei Personen mit geringen Qualifika-
tionen und briichigen Erwerbsbiografien.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Zugdnglichkeit zu Leistungen und der Reduktion
des Nichtbezugs. Betont wird die Bedeutung vereinfachter Verfahren, niederschwelliger und proaktiver
Information sowie der verstarkten Nutzung von Verwaltungsdaten fiir automatische Anspruchspriifun-
gen. Ergdnzend dazu werden spezifische Strategien fir besonders betroffene Gruppen wie dltere Men-
schen, Alleinerziehende oder Personen mit Migrationshintergrund empfohlen.

Hervorgehoben wird zudem die Notwendigkeit eines sorgfaltigen Umgangs mit finanziellen Anreizen und
Sanktionen. Anreizsysteme sollen Erwerbsarbeit férdern, ohne das Existenzminimum zu gefdhrden oder
Menschen in unzumutbare Situationen zu drangen. Sanktionen sind kritisch zu priifen, insbesondere mit
Blick auf Grund- und Menschenrechte, Gesundheit und soziale Teilhabe. Parallel dazu wird die Férderung
sozialer Integration als wichtige Zielsetzung genannt. Dazu zdhlt der Ausbau vielfaltiger Angebote, die
nicht ausschliesslich auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, sondern auch soziale Teilhabe, Freiwilligen-
arbeit oder gemeinschaftsorientierte Projekte umfassen.

Schliesslich wird fur eine Weiterentwicklung des Leistungssystems pladiert. Dazu gehort eine stdrkere
Ausdifferenzierung bedarfsabhdngiger Leistungen fur bestimmte Gruppen, etwa durch Familien-Ergén-
zungsleistungen, Uberbriickungsleistungen fiir ltere Arbeitslose oder existenzsichernde Ausbildungs-
beitrage. Gleichzeitig wird eine Diskussion Gber mogliche Systemreformen wie eine negative Einkom-
menssteuer oder bedingungslose Einkommen angestossen, wobei gross angelegte Modelle als sehr kos-
tenintensiv und politisch anspruchsvoll eingeschatzt werden.

Fir die dltere Bevolkerung lassen sich daraus spezifische Handlungsrichtungen ableiten. Dazu zdhlen die
Starkung der Ergdnzungsleistungen und ihre starkere Ausrichtung auf das Wohnen und Altern zu Hause,
beispielsweise durch eine bessere Abgeltung von Betreuungs- und Unterstiitzungsleistungen. Ebenso
wichtig sind eine verbesserte Information und Beratung zu Ergdnzungsleistungen und Pramienverbilli-
gungen sowie die langfristige Sicherung der Pflegefinanzierung, um Armutsrisiken im hohen Alter wirk-
sam zu begrenzen.
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Einschatzung von Pro Senectute

Die finanzielle Situation dlterer Menschen stlitzt sich heute wesentlich auf die AHV, die zweite Sdule so-
wie die Ergdnzungsleistungen. Gerade fiir vulnerable Gruppen - etwa Personen mit geringer oder fehlen-
der beruflicher Vorsorge, Alleinlebende, Menschen mit Migrationshintergrund oder gesundheitlichen
Einschrankungen - sind Ergdanzungsleistungen und Pramienverbilligungen von zentraler Bedeutung.
Gleichzeitig zeigt sich, dass der Nichtbezug von Leistungen ein erhebliches Problem darstellt, insbeson-
dere bei Personen tber 65 Jahren. Hier liegen klassische Handlungsfelder von Pro Senectute in der Infor-
mation, Beratung und Unterstlitzung bei der Antragstellung.

Die Befunde zu langen Bezugsdauern in der Sozialhilfe und zum hohen Anteil gesundheitlicher Belastun-
gen verdeutlichen zudem, dass viele dltere Menschen und Personen im Ubergang in den Ruhestand mit
komplexen Mehrfachbelastungen konfrontiert sind, die finanzielle, gesundheitliche, soziale und wohnbe-
zogene Aspekte umfassen. Vor dem Hintergrund stark heterogener kantonaler und kommunaler Systeme
bedeutet dies faktisch einen ungleichen Zugang zu Existenzsicherung und Armutspravention. Gerade
deshalb kommt lokal verankerten und gut vernetzten Akteuren wie den kantonalen Pro Senectute Organi-
sationen eine besonders wichtige Rolle zu.

Der Bericht weist zudem auf strukturellen Handlungsbedarf hin: Der systematische Nichtbezug von Leis-
tungen, die hohe Komplexitdt an den Schnittstellen zwischen Gesundheitswesen, Pflege und Sozialleis-
tungen sowie der Ubergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand erfordern verstérkte préaventive und ko-
ordinierende Ansatze. Dabei ist auch die berufliche Vorsorge starker in den Blick zu nehmen: Eine unzu-
reichende zweite Saule ist ein zentraler Treiber der Altersarmut. Im unteren Einkommensbereich stammt
ein grosser Teil des Einkommens aus der AHV beziehungsweise der IV. Es ist daher auf den bestehenden
Reformbedarf hinzuweisen, etwa in Bezug auf Koordinationsabzug, Teilzeitarbeit, Care-Arbeit und tiefe
Lohne. Gleichzeitig bestehen weiterhin Wissenslticken, insbesondere zu den Ursachen des Nichtbezugs,
zu den Wirkungen von Beratungsangeboten und aufsuchender Arbeit sowie zu den Wechselwirkungen
zwischen Armut, Gesundheit, Einsamkeit und Wohnsituation im Alter.

Auf der Basis des vorliegenden Armutsmonitorings soll nun bis 2027 eine Nationale Armutsstrategie
entwickelt werden. Ein Grundstein ist also gelegt, auf welchem nun aufgebaut werden kann und soll. Zu-
satzlich wurde ein Rat fiir Armutsfragen geschaffen, der den Dialog zwischen Menschen mit Armutserfah-
rung und der Politik, der Verwaltung und der Gesellschaft férdern soll. Pro Senectute wird alle diese Ent-
wicklungen mit Fokus auf die dltere Bevolkerung weiterverfolgen und sich gezielt einsetzen.

Pro Senectute Schweiz 12|12


https://www.gegenarmut.ch/de/rat

	Summary: Materielle Existenzsicherung in der Schweiz
	1. Instrumente der materiellen Existenzsicherung
	2. Vor- und Nachtransferarmut – Beitrag der Sozialleistungen zur Armutsbekämpfung
	3. Ergebnisse zur älteren Bevölkerung
	4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen


